
 

Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt

Anstalt des öffentlichen Rechts

Bartningstraße 57  . 64289 Darmstadt

Ihr Ansprechpartner   . Herr Müller

Tel.: 0511 9792672  . Fax: 0511 54543499

Wasserfahrzeuge
Die Sportboot-Haftpflicht-V bietet Schutz bei Haftpflichtansprüchen aus:
Schäden durch unvorsichtige Fahrweise, wenn z. B.
- ein Schwimmer übersehen und damit gleichzeitig überfahren wird,
- ein Wasserskifahrer auf felsige Klippen geschleudert wird,
- bei einer Kollision ein anderes Boot beschädigt wird.
Gewässerschäden, wenn z. B.
- bei einer Kollision der Tank des anderen Bootes beschädigt wird und der Treibstoff ausläuft.
Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen:
Private Benutzung von Wassersportfahrzeugen.
Die Versicherungssummen betragen je Versicherungsfall
3.000.000,-- EUR pauschal für Personen- und Sachschäden,
200.000,-- EUR für Vermögensschäden.
Die Gesamtleistung für alle V-Fälle eines Jahres beträgt das Doppelte der vereinbarten Versicherungssummen

Abkürzungen
AHB = Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung
BHB = Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Haftpflichtversicherung
BBU G/B = Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs und
Berufshaftpflicht-Versicherung
- Umwelthaftpflicht-Basisversicherung "Gewerbe" -
BBU G/M = Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung
- Umwelthaftpflicht-Modell "Gewerbe" -
BBU LW/B = Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der Betriebs-Haftpflichtversicherung
für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
- Umwelthaftpflicht-Basisversicherung "Land- und Forstwirtschaft" -
BBU LW/M = Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung der
Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung für land- und forstwirtschaftliche
Betriebe
- Umwelthaftpflicht-Modell "Land- und Forstwirtschaft" -
Dir. = Direktion
Kfz = Kraftfahrzeug
V = Versicherung (V-Schutz, V-Schein, V-Vertrag u. dgl.)
VN = Versicherungsnehmer
WNr. = Wagnisnummer
US = Umsatzsumme
LS = Lohnsumme
APB = Art der Prämienberechnung
SV = Super-Vollschutz
AT = Allgemeiner Teil

A. Wassersport-Fahrzeuge
1. Privat genutzte Wassersport-Fahrzeuge
1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen
für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des
VN (Versicherungsnehmers) aus Halten, Besitz und Gebrauch von Wassersport-Fahrzeugen,
die
- ausschließlich zu privaten Zwecken und/oder
- zur gelegentlichen Vermietung ohne Berufsbesatzung



verwendet werden und deren Standort im Inland ist.
1.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht
1.2.1 des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigenschaft;
1.2.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten und Arbeitern
aus der Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für
den VN;
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden,
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten
im Betrieb des VN gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt.
Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen
Vorschriften, die in Ausübung oder infolge
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt
werden.
1.2.3 die gesetzliche Haftpflicht aus dem Ziehen von Wasserskiläufern
und Schirmdrachenfliegern.
1.3 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Nicht versichert ist
1.3.1 die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des
Schirmdrachenfliegers;
1.3.2 die Haftpflicht wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an
Motorbootrennen oder bei den damit im Zusammenhang stehenden
Übungsfahrten ereignen.
1.4 Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Personen
(VN oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch
bewußt gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umgang
mit brennbaren oder explosiblen Stoffen verursachen.
1.5 Kfz und Kfz-Anhänger
1.5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der VN,
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder
beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kfz oder Kfz-
Anhängers verursachen.
1.5.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (VN
oder Mitversicherter) kein V-Schutz, so gilt das auch für alle
anderen Versicherten.
1.5.3 Eine Tätigkeit der in Ziff. 1.5.1 genannten Personen an einem
Kfz und Kfz-Anhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder Besitzer
des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in
Betrieb gesetzt wird.
1.6 Außerdem gilt:
1.6.1 Auslandsschäden
a) Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die
gesetzliche Haftpflicht des VN wegen im Ausland vorkommender
V-Fälle.
b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen sind Ansprüche
gegen den VN und den in Ziff. 1.2.1 genannten Schiffer aus
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die
vom VN im Ausland eingestellt oder dort mit der
Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen
des Sozialgesetzbuch VII unterliegen (siehe
Ziff. 7.9 AHB).
auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere
punitive oder exemplary damages.
nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im
Zusammenhang stehenden Regressansprüchen nach Art.
1147 des fraqnzösischen Code Civil oder gleichartiger
Bestimmungen anderer Länder
c) Aufwendungen des Versicherer für Kosten werden –
abweichend von Ziff. 6.5 AHB – als Leistungen auf die VSumme
angerechnet.
Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten,
Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung
des Schadens bei oder nach Eintritt des V-Falles sowie
Schadenermittlungskosten, auch Reisekosten, die dem
Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann,



wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden
sind.
Vom V-Schutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive
oder exemplary damages.
d) Bei V-Fällen in den USA und Kanada werden - abweichend
von Ziff. 6.5 AHB - die Aufwendungen des Versicherers für
Kosten als Leistungen auf die V-Summe angerechnet.
Selbstbeteiligung des VN an jedem Schaden: 10 %, mind.
100 EUR, höchstens 1.000 EUR. Kosten gelten als
Schadenersatzleistungen.
e) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt,
in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen
Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
f) Im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines Wassersport
Fahrzeugs in einem ausländischen Hafen die
etwa erforderliche Sicherheitsleistung oder Hinterlegung
ausschließlich Sache des VN.
1.6.2 Führen ohne vorgeschriebene behördliche Erlaubnis
Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtigten
Führer gebraucht werden. Berechtigter Führer ist, wer das
Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsberechtigten
gebrauchen darf. Der VN ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem
unberechtigten Führer gebraucht wird.
Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug
nur mit der erforderlichen behördlichen Erlaubnis
benutzen. Der VN ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das
Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird, der
nicht die erforderliche behördliche Erlaubnis hat.
1.6.3 Inländische V-Fälle, die im Ausland geltend gemacht werden,
gelten die Ziff. 1.6.1-1.6.2.
1.6.4 Gewässerschäden

a) Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögensschäden
wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche
Haftpflicht des VN für unmittelbare oder mittelbare
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen
oder biologischen Beschaffenheit eines Gewässers
einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden),
mit Ausnahme von Gewässerschäden
- durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen
Stoffen in Gewässer oder durch sonstiges bewußtes
Einwirken auf Gewässer. Dies gilt auch, wenn
die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung anderer
Rechtsgüter geboten ist;
- durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen
von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus Tankverschlüssen,
Betankungsanlagen oder aus maschinellen
Einrichtungen des Schiffes.
b) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die
Personen (VN oder jeden Mitversicherten), die den
Schaden durch bewußtes Abweichen von dem Gewässerschutz
dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den VN gerichteten
behördlichen Anordnungen oder Verfügungen
herbeigeführt haben.
c) Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, gilt:
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die
nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen
Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik,
illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.

1.7 Risikoeinstufungen



1.7.1 Motorboote und -jachten (auch Hilfs- oder Außenbordmotor)
mit einer Motorstärke
bis 7 kW / 10 PS je Fahrzeug
bis 18 kW / 25 PS je Fahrzeug
bis 37 kW / 50 PS je Fahrzeug
bis 59 kW / 80 PS je Fahrzeug
bis 74 kW / 100 PS je Fahrzeug
bis 92 kW / 125 PS je Fahrzeug
bis 110 kW / 150 PS je Fahrzeug
über 110 kW / 150 PS Zuschlag für je weitere 18 kW /
25 PS

1.7.2 Segelboote und -jachten (mit und ohne Hilfsmotor)
mit einer Segelfläche
bis 10 qm je Fahrzeug
bis 15 qm je Fahrzeug
bis 20 qm je Fahrzeug
bis 30 qm je Fahrzeug
bis 50 qm je Fahrzeug
über 50 qm je Fahrzeug

Segelfläche = Hauptsegel (Großsegel und Fock, nicht Spinnaker)

2. Ruderboote, Paddelboote, Kanus, Schlauchboote und dgl.
a) Ohne Motor (Hilfs- oder Außenbordmotor)
Nur zur Privatzwecken (soweit nicht V-Schutz durch eine
Privathaftpflicht-V besteht) je Fahrzeug 
Fahrzeug Zur Vermietung (auch gelegentlich) je Fahrzeug 
Vereinseigene Boote je Fahrzeug

3. Windsurfing
a) Nur zu Privatzwecken
Halten, Besitz und Gebrauch von Surfbrettern
Bei Abschluß der Privathaftpflicht-V beitragsfrei mitversichert
 b) Zur Vermietung (auch gelegentlich) 

Den günstigsten Tarif bekommen Sie wenn Sie, wenn Sie bei Vertragsdauer 5 Jahre und jährliche Zahlungsweise 
ankreuzen. 
Wird der Beitrag erhöht, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes
ändert, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Eingang der Mitteilung
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens
der Erhöhung, das Versicherungsverhältnis zu kündigen.
Sie können auch ihre Versicherung sofort kündigen, wenn sie das Boot nicht mehr besitzen.

Das Risiko (Boot) tragen sie bei E Sonstigen Risiken ein.
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt an dem
Tag, nachdem Ihnen der Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich
unserer Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die Vertragsinformationen
gemäß § 7 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes und diese
Belehrung in Textform zugegangen sind.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zweck 
 

Haftpflicht versiche rung f ür priv ate und Einzel-Ri siken 
 Angebots anfrage  Neuant rag  Neuordnu ng  Überschre ibun g  Zusatzwagni sse   

Bitte in Druckschrift. Striche und sonstige Zeichen oder Nichtbeantwortung gelten als Verneinung Nur in  angekreuzte Risiken gelten als versichert 
 

 

VS-Nr.: ___________________ 

BL-Nr. ______ Agt. Nr. _2302_____ 

Versicheru ngsneh mer  

Zuname , Vorn ame 

Orts teil / Zusa tz 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ (Wohnort/Post fach)  

 Herr(en)   Frau(en)   Firma  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum: _____________ 

Fam.-Stand:     _____________ 
Nationalität:      _____________ 

Beruf: ____________________ 

Komm unikation 

*) Angabe ist freiwillig. 

Telefon*):     privat: _________ / ___________     geschäftlich:  __________ / ____________     Fax*):  _______ / ___________ 

Mobil*):    _____ / _______________      E-Mail*):  __________________________________    Sonstige*):  ________________ 

Einzugser mächti gun g 
Es wird  widerruf lic h ermächtigt, die 
Beiträg e bei Fälligke it zu Lasten des 
angeg ebenen Kontos einzuziehen. 
Dies gilt a uch fü r Ersatzverträ ge. 
 

 Einzugsermächtigung gilt nicht. 

Konto-Nr.:     ________________________ IBAN:  _______________________ 

Bankleitzahl: ________________________  BIC:  _______________________ 

Kreditinstitut: ________________________   Kontoinhaber: _______________________      ______________________ 

                                                                                                                                          (falls nicht Versicherungsnehmer)            (Unterschrift des Kontoinhabers) 
Vertrags begi nn 
Vertrags dauer 
Zahlungsweise 
Fälligke it  jeweils 01.01. 

Vertragsbeginn: 

_______________ (0.00 Uhr) 

Vertragsablauf: 
31.12. ________   (24.00 Uhr) 

Dauer (Laufzeitrabatt) 

 1 Jahr   (kein Nachlass) 
 3 Jahre (kein Nachlass) 
 5 Jahre (5%  Nachlass) 

Zahlungsweise / Zuschläge 

 jährlich     (kein Zuschlag) 
 ½ jährlich (3%  Zuschlag) 
 ¼ jährlich (5%  Zuschlag) 

Der Vertrag verlängert sich 
stillschweigend von Jahr zu Jahr, 
wenn er mindestens auf 1 Jahr 
abgeschlossen ist, und die 
Kündigung der anderen Partei 
nicht spätestens drei Monate vor 
Ablauf schriftlich zugegangen ist. 

Vorversicher ung  
(zwingende A ngabe bzw.  
Vorauss etzung fü r den Vertrags-
schluss ) 

 

Besteht oder bestand für die zu versichernden Risiken bereits anderweitig Versicherungsschutz?    ja     nein 
Versicherer  (Name / Anschrift)                          Versicherungsnummer                            Ablauf                            Vorschäden der letzte 3 Jahre (auch schwebende Fälle) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vertrag wurde gekündigt vom  Versicherungsnehmer   Versicherer   Grund der Kündigung:  _________________________ 

Versicheru ngssu mme 
Es gelte n die Versic herungssum men 
unter ①①①①, wenn keine oder keine 
anderen angekreu zt sind. Die 
Versicher ungssum men zu ②②②② und ③③③③ 
sind  zuschlagspfl ichtig. 

①①①①    3 Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden,  200.000 € für Vermögensschäden 

②②②②    _______ Mio. € pauschal für Personen- und Sachschäden,  200.000 € für Vermögensschäden 

③③③③    __________   € für Personenschäden,  ___________  € für Sachschäden,  200.000 € für Vermögensschäden 
Die Gesamtleistung des Versiche rers f ür alle Sch adenereignisse  eines Versiche rungsjahres ist, s oweit nach den Vers icherung sbedingung en nichts and eres 
gilt, auf das Doppelte d er verein barten Ver sicher ungssummen  begrenzt. 

A. Privat haf tpf li cht 
  

 Familien-Haftpflicht                        Senioren-Haftpflicht  
 Single-Haftpflicht (alleinlebend)     Vollschutz-Haftpflicht  
 Mitversicherung wird gewünscht für den Partner in nichtehelicher Lebensgemeinschaft  

    (gleiche Anschrift)  
    Vor- und Zuname/n, Geburtsdatum ______________________________________________ 

Wg-Nr. 
 
 
 

______ 

Jahresbeitra g in € 
(ohn e Vers .-Steuer) 

 
 

_______________ 

B. Pr ivat e Tierhal ter- 
     haftpfl icht  
 

 private Hundehaltung               Rasse: ____________     Anzahl der Tiere: _______________ 
 private Reit- / Kutschpferde     Rasse: ____________     Anzahl der Tiere: _______________ 

    (Pferde, Ponys, Esel) 
    bei Reitbeteiligung Name (gelten als mitversicherte Personen) bitte unter Pos. E. aufführen  

 Halten von Pferden (ohne Reiten / Kutschfahrten)           Anzahl der Tiere: _______________ 
 Reitpferd mit Verleih                                                         Anzahl der Tiere: _______________ 
 Kutsche bis 6 Personen     Sonstige (einschließlich Planwagen)            Anzahl: __________ 

    (nur als Zusatzrisiko zu Reit- / Kutschpferde) 
     mit Verleih                       ohne Verleih 

______ 
______ 
 
 
______ 
______ 
______ 

_______________
_______________ 
 
 
_______________ 
_______________ 
_______________ 

C. Jagd haftpf licht 
     (rechtlich  selbst - 
     ständiger  Vertra g)  

 Jahresjagdscheininhaber           Tagesjagdscheininhaber         Jagdausbildung 
(Wenn mehr als 2 Hunde vorhanden sind, weitere Hunde unter B. versichern.) 
Versicherungsdauer bis 31.03._______. Es gilt Ziff. 16 AHB.  

 
 

______ 

 
 
_______________ 

D. Haus- und Grund- 
     besi tzerhaf tpf licht 
 

 bebautes Grundstück (einschl. Garagen / ungenutzte Räume)  Jahresmietwert: _________  € 
 unbebautes Grundstück                                                              Grundstücksgröße: ______ m² 

Anschrift: ___________________________________________________________________ 
 

______ 
______ 

 

_______________
_______________ 
 

E. Sonstige R isiken 
      
     oder 
      
     Besonder e 
     Vereinbar ungen 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

______ 

______ 

______

______ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________ 

  Laufzeitrabatt von  5 % ist  berücksic htigt.  
Bevor Sie unterschre iben : Lesen Sie bitte die umseitigen  Schlusserklärungen und wichtigen Hinweise. Sie machen 
diese mit  Ihrer Unterschrift  zum Inhalt des Vertrag es. Sofern es sich um einen Antrag handelt, bestätige ich, dass ich 
die Satzung, die AHB, die BHB bzw. die Besonderen Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Vollschutz-Privathaft-
pflichtversicherung und privaten Tierhaltung (nicht Zutreffendes bitte streichen) sowie die Informationen auf dieser Antrags-
rückseite erhalten habe. Ich stimme zu, dass der Versicherungsschutz gegebenenfalls vor Ende der Widerrufsfrist beginnt.  
 
Evtl. weitere Vertragsbestimmungen: _____________________________________________________________________  

 

      Jahresbe itrag nett o 

      Versicherungsteuer 

      Jahresbe itrag gesa mt: 

 

_____________ 

_____________ 

______________ 

 
______________________, den _____________ 
Ort                                                Datum 

 

 
     
     

 

 
  ______________________________________ 
  eigenhändige Unterschrift Versicherungsnehmer 

 
Die Vermittlung  erfolgt im Fernabsatz. 

Gemeinnützige Haftpflicht-Versicherungsanstalt Darmstadt 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Bartningstraße 57 . 64289 Darmstadt 

Postfach 100914 . 64209 Darmstadt 

 . Fax: 06151 702-1135 



 
 
 
Vertragsgrundlagen, Schlusserklärungen, wichtige Hinweise und Erläuterungen 
 
1. Vertragsgrundlagen / Versicherungsbedingungen / Angebotsanfrage 
Es gelten – außer den gesetzlichen Bestimmungen – die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), die jeweiligen Besonderen 
Bedingungen und Risikobeschreibungen, Zusatzbedingungen und die Satzung der 
GHV DARMSTADT. 
 

Auch bei der Angebotsanfrage wird der Interessent vereinfachungshalber als Versi-
cherungsnehmer, soweit sinngemäß zutreffend, bezeichnet. Ist kein Zweck ange-
kreuzt, wird dieses Formular als Angebotsanfrage behandelt.  
 

2. Aushändigung der Bedingungen 
Ihnen werden rechtzeitig vor Abgabe Ihrer Vertragserklärung die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die 
gesetzlich vorgeschriebenen Informationen in Textform mitgeteilt. 
 

3. Besondere Vereinbarungen 
Besondere Vereinbarungen sind nur dann verbindlich, wenn sie durch Aufnahme in 
den Versicherungsschein (Nachtrag) genehmigt wurden. 
 

4. Versicherungsteuer 
Die Gesamtbeiträge enthalten die derzeit gültige gesetzliche Versicherungsteuer. 
 

5. Wichtige Hinweise und Erläuterungen  
1. Zahlen Sie Ihren Beitrag stets pünktlich. 
2. Zeigen Sie schriftlich und unter Angabe der Nummer des Versicherungs-

scheins sofort an: 
a) wenn Sie umziehen und zwar möglichst vor Umzugsbeginn, 
b) wenn eine Gefahrerhöhung eintritt, 
c) wenn ein Schaden eintritt. 

3. Sorgen Sie nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens. 

Werden diese Verhaltensregeln nicht beachtet, besteht die Gefahr, den Versi-
cherungsschutz ganz oder teilweise zu verlieren. 
 

6. Beitragsangleichung 
Auf die Möglichkeit einer Beitragsangleichung nach Ziff. 15 AHB wird hingewiesen. 
Wird der Beitrag erhöht, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, haben Sie die Möglichkeit, innerhalb eines Monats nach Eingang der Mittei-
lung mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
der Erhöhung, das Versicherungsverhältnis zu kündigen. 
 

7. Überschreibung 
Soweit es sich um eine Überschreibung (Veräußerung versicherter Unternehmen, 
etc.) handelt, werden Sie darauf hingewiesen, dass Sie uns, dem Versicherer, 
gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versiche-
rungsperiode hätten kündigen können. 
 

8. Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Grün-
den in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie 
den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen gemäß § 7 Abs. 1 und 2 
des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-
Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung in Textform erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
Der Widerruf ist zu richten an  
 

GHV DARMSTADT, Postfach 10 09 14, 64209 Darmstadt bzw. 
GHV DARMSTADT, Bartningstr. 57, 64289 Darmstadt. 

 
Bei einem Widerruf per Telefax ist der Widerruf an folgende Faxnummer zu richten: 
06151 702-1558. 
 

Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet Ihr Versicherungsschutz, und wir erstat-
ten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil des Bei-
trags, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende 
der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil des Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang 
des Widerrufs entfällt, dürfen wir einbehalten; dabei handelt es sich um einen Be-
trag, der anhand folgender Formel errechnet werden kann: Anzahl der Tage, an 
denen Versicherungsschutz bestand x 1/360 des mitgeteilten Jahresbeitrags. Die 
Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage 
nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende 
der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistun-
gen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben 
sind.  
 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Datenschutz 
Ich willige ein, dass der Versicherer im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 
der Angebotsanfrage oder dem Antrag oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen, Anfrage bzw. Übermittlung von 
Versichererwechseldaten) ergeben, an Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos 
und der Ansprüche an andere Versicherer, an den Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. zur Weitergabe dieser Daten an andere Versicherer 
und an Assistance-Dienstleistungsunternehmen, die mit Schadenserviceleistungen 
beauftragt sind, übermittelt. Diese Einwilligung gilt auch unabhängig vom Zustande-
kommen des Vertrages sowie für entsprechende Prüfungen bei anderweitig bean-
tragten Versicherungsverträgen und bei künftigen Anträgen. 
 

Ich willige ferner ein, dass der Versicherer meine allgemeinen Antrags-, Vertrags- 
und Leistungsdaten sowie die Daten aus dem Beratungsprotokoll in Datensammlun-
gen führt und an den/die für mich zuständigen Vermittler weitergibt, soweit dies der 
ordnungsgemäßen Durchführung meiner Vertragsangelegenheiten dient.  
 

Diese Einwilligung gilt nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, in zumutbarer Weise vom 
Inhalt des vom Versicherer bereitgehaltenen Merkblattes zur Datenverarbeitung 
Kenntnis zu nehmen. 
 

Mir ist bekannt, dass ich diese Erklärung widerrufen kann. 
 

10. Schlusserklärung 
Ich habe die Fragen vollständig gelesen und wahrheitsgetreu beantwortet. Mir ist 
bekannt, dass bewusst unwahre oder unvollständige Angaben zum vollständigen 
oder teilweisen Verlust des Anspruchs auf Versicherungsschutz führen können. 
 

11. Versicherungsombudsmann 
Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombuds-
mann. Sie können deshalb innerhalb von acht Wochen nach Erhalt unserer Nach-
richt das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch 
nehmen. 
 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon unberührt. 
 
Versicherungsombudsmann e. V.  
Postfach 080632, 10006 Berlin 
Telefon: 01804 224424 (0,20 EUR je Anruf aus dem Festnetz; Preise aus Mobil-
funknetzen können abweichen) 
Telefax: 01804 224425 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
 

12. Zuständige Aufsichtsbehörde 
Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 
Referat III 4 
Postfach 31 29 
65021 Wiesbaden 
 
 
Verwaltungsrat 
Harald Schaum (V) 
 
Vorstand 
Wilhelm Kins (V), Michael Engels 
 
Hausanschrift 
Bartningstr. 57 
64289 Darmstadt 
 
Postanschrift 
Postfach 10 09 14 
64209 Darmstadt 
 
Telefon 
06151 702-1720 
 
Telefax 
06151 702-1558 
 
E-Mail 
info@ghv-darmstadt.de 
 
Internet 
www.ghv-darmstadt.de 
 
 
 
Stand: 1. Januar 2010 


